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I. Nebenkosten bei Kaufverträgen 
1.  Grunderwerbsteuer vom Wert der Gegenleistung: 3,5 % 
 
2. Grundbuchseintragungsgebühr (Eigentumsrecht): 1 %  
 
3.  Kosten der Vertragserrichtung und grundbücherlichen 
Durchführung nach Vereinbarung im Rahmen der 
Tarifordnung des jeweiligen Urkundenerrichters sowie 
Barauslagen für Beglaubigung und Stempelgebühren 
 
4.  Verfahrenskosten und Verwaltungsabgaben für 
Grundverkehrsverfahren (länderweise unterschiedlich) 
 
5.  Förderungsdarlehen bei Wohnungseigentumsobjekten 
und Eigenheimen – Übernahme durch den Erwerber: 
Neben der laufenden Tilgungsrate außerordentliche 
Tilgung bis zu 50 % des aushaftenden Kapitals bzw. 
Verkürzung der Laufzeit möglich. Der Erwerber hat keinen 
Rechtsanspruch auf Übernahme eines 
Förderungsdarlehens. 
 
6.  Allfällige Anliegerleistungen laut Vorschreibung der 
Gemeinde (Aufschließungskosten und Kosten der 
Baureifmachung des Grundstückes) sowie 
Anschlussgebühren und –kosten (Wasser, Kanal, Strom, 
Gas, Telefon, etc.) 
 
II. Grundlagen der Maklerprovision 
§ 6 Abs 1, 3 und 4, § 7 Abs 1; §§ 10 und 15 Maklergesetz 
 
§ 6 
(1)  Der Auftraggeber ist zur Zahlung einer Provision für den 
Fall verpflichtet, dass das zu vermittelnde Geschäft durch 
die vertragsgemäße verdienstliche Tätigkeit des Maklers 
mit einem Dritten zustande kommt. 
 
(3)  Der Makler hat auch dann Anspruch auf Provision, 
wenn auf Grund seiner Tätigkeit zwar nicht das 
vertragsgemäß zu vermittelnde Geschäft, wohl aber ein 
diesem nach seinem Zweck wirtschaftlich gleichwertiges 
Geschäft zustande kommt. 
(4)  Dem Makler steht keine Provision zu, wenn er selbst 
Vertragspartner des Geschäfts wird. Dies gilt auch, wenn 
das mit dem Dritten geschlossene Geschäft wirtschaftlich 
einem Abschluss durch den Makler selbst gleichkommt. Bei 
einem sonstigen familiären oder wirtschaftlichen 
Naheverhältnis zwischen dem Makler und dem vermittelten 
Dritten, das die Wahrung der Interessen des Auftraggebers  

beeinträchtigen könnte, hat der Makler nur dann einen 
Anspruch auf Provision, wenn er den Auftraggeber 
unverzüglich auf dieses Naheverhältnis hinweist. 
 
§ 7 
(1) Der Anspruch auf Provision entsteht mit der 
Rechtswirksamkeit des vermittelten Geschäfts. Der 
Makler hat keinen Anspruch auf einen Vorschuss. 
 
§ 10 
Der Provisionsanspruch und der Anspruch auf den 
Ersatz zusätzlicher Aufwendungen werden mit ihrer 
Entstehung fällig. 
Besondere Provisionsvereinbarungen 
 
§ 15 
(1) Eine Vereinbarung, wonach der Auftraggeber, etwa 
als Entschädigung oder Ersatz für Aufwendungen und 
Mühewaltung, auch ohne einem dem Makler 
zurechenbaren Vermittlungserfolg einen Betrag zu 
leisten hat, ist nur bis zur Höhe der vereinbarten oder 
ortsüblichen Provision und nur für den Fall zulässig, 
dass 
a)  das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft wider 
Treu und Glauben nur deshalb nicht zustande kommt, 
weil der Auftraggeber entgegen dem bisherigen 
Verhandlungsverlauf einen für das Zustandekommen 
des Geschäftes erforderlichen Rechtsakt ohne 
beachtenswerten Grund unterlässt;  
b)  mit dem vom Makler vermittelten Dritten ein 
anderes als ein zweckgleichwertiges Geschäft 
zustande kommt, sofern die Vermittlung des Geschäfts 
in den Tätigkeitsbereich des Maklers fällt. 
c)  das im Maklervertrag bezeichnete Geschäft nicht 
mit dem Auftraggeber, sondern mit einer anderen 
Person zustande kommt, weil der Auftraggeber dieser 
die ihm vom Makler bekannt gegebene Möglichkeit 
zum Abschluss mitgeteilt hat oder das Geschäft nicht 
mit dem vermittelten Dritten, sondern mit einer 
anderen Person zustande kommt, weil der vermittelte 
Dritte dieser die Geschäftsgelegenheit bekannt 
gegeben hat, oder das Geschäft nicht mit dem 
vermittelten Dritten zustande kommt, weil ein 
gesetzliches oder ein vertragliches Vorkaufs-, 
Wiederkaufs- oder Eintrittsrecht ausgeübt wird. 
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(2)  Eine solche Leistung kann bei einem 
Alleinvermittlungsauftrag weiters für den Fall vereinbart 
werden dass 
a)  der Alleinvermittlungsauftrag vom Auftraggeber 
vertragswidrig ohne wichtigen Grund vorzeitig aufgelöst 
wird; 
b)  das Geschäft während der Dauer des 
Alleinvermittlungsauftrags vertragswidrig durch die 
Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten 
Maklers zustande gekommen ist, oder 
c)  das Geschäft während der Dauer des 
Alleinvermittlungsauftrags auf andere Art als durch die 
Vermittlung eines anderen vom Auftraggeber beauftragten 
Maklers zustande gekommen ist. 
 
(3) Leistungen nach Abs 1 und Abs 2 gelten als 
Vergütungsbetrag im Sinn des § 1336 ABGB. Eine 
Vereinbarung nach § 15 MaklerG ist bei Maklerverträgen 
mit Verbrauchern schriftlich zu treffen. 
 
III. Konsumentenschutzbestimmungen 
§ 30 b KSchG 
Der Immobilienmakler hat vor Abschluss des 
Maklervertrags dem Auftraggeber, der Verbraucher ist, mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Immobilienmaklers eine 
schriftliche Übersicht zu geben, aus der hervorgeht, dass 
er als Makler einschreitet, und die sämtliche dem 
Verbraucher durch den Abschluss des zu vermittelnden 
Geschäfts voraussichtlich erwachsenden Kosten, 
einschließlich der Vermittlungsprovision ausweist. Die 
Höhe der Vermittlungsprovision ist gesondert anzuführen; 
auf ein allfälliges wirtschaftliches oder familiäres 
Naheverhältnis im Sinn des § 6 Abs 4 dritter Satz MaklerG 
ist hinzuweisen. In Erfüllung dieser Verpflichtung wird 
hiermit auf ein wirtschaftliches Naheverhältnis 
hingewiesen. Wenn der Immobilienmakler kraft 
Geschäftsgebrauchs als Doppelmakler tätig sein kann, hat 
diese Übersicht auch einen Hinweis darauf zu enthalten. 
Bei erheblicher Änderung der Verhältnisse hat der 
Immobilienmakler die Übersicht entsprechend richtig zu 
stellen. Erfüllt der Makler diese Pflichten nicht spätestens 
vor Vertragserklärung des Auftraggebers zum vermittelten 
Geschäft, so gilt § 3 Abs 4 MaklerG. Aufgrund des 
bestehenden Geschäftsgebrauchs können 
Immobilienmakler auch ohne ausdrückliche Einwilligung 
des Auftraggebers als Doppelmakler tätig sein. Wird der 
Immobilienmakler auftragsgemäß nur für eine Partei des zu 
vermittelnden Geschäftes tätig, hat er dies dem Dritten 
mitzuteilen. 

IV. Nebenkosten bei Mietverträgen 
Die Provision für die Vermittlung des Mietverhältnisses 
beträgt drei Monatsmietzinse inkl. Betriebskosten und 
sonstiger monatlich zur Vorschreibung gebrachter 
Kosten, unberücksichtigt bleibt die dem Mieter seitens 
des Vermieters vorzuschreibende monatliche 
Umsatzsteuer. Der Makler hat den vorangeführten 
Betrag der drei Monatsmieten jedoch zuzüglich der 
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen 
Höhe an den Mieter zu fakturieren. Die Provision ist 
mit Vertragsabschluß fällig. 
 
Die Vergebührung des Mietevertrages beim 
zuständigen Finanzamt ist vom Mieter zu tragen und 
beträgt 1 Prozent aus 36 Monatsmieten. Der 
Vergebührungsbetrag ist bei Vertragsunterfertigung zu 
erlegen. 
 
Die ortsübliche Kaution beträgt drei Monatsmieten inkl. 
Betriebskosten und Umsatzsteuer, kann jedoch im 
Einvernehmen zwischen Mieter und Vermieter auch in 
anderer Höhe festgesetzt werden. 
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